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Qualité: Alternate

_________________________________________________________________

Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die justizielle Zusammenarbeit in

Strafsachen in der Union basiert auf

dem Grundsatz der gegenseitigen

Anerkennung gerichtlicher Urteile

und Entscheidungen und umfasst die

Angleichung der einzelstaatlichen

Rechtsvorschriften in den Bereichen

der Artikel [16] und [17].

(2) Das Europäische Parlament und der

Rat erlassen nach dem

Gesetzgebungsverfahren Gesetze

und Rahmengesetze, um ...

(1) Die justizielle Zusammenarbeit in

Strafsachen in der Union basiert auf

dem Grundsatz der gegenseitigen

Anerkennung gerichtlicher Urteile

und Entscheidungen und umfasst die

Angleichung der einzelstaatlichen

Rechtsvorschriften in den Bereichen

nach Maßgabe der Artikel [16] und

[17].

(2) Das In Umsetzung von Absatz 1
erlassen das Europäische

Parlament und der Rat erlassen

nach dem Gesetzgebungsverfahren

Gesetze und Rahmengesetze, um ...

_________________________________________________________________

Begründung:

Eindeutige Abgrenzung der Zuständigkeiten. "In den Bereichen" und ein fehlender
Bezug in Absatz 2 auf Absatz 1 lassen Raum für Kompetenzen, deren Umfang
nicht absehbar ist.


